
Auszug Preisblatt allgemeine Tarife

Tarif Tarifart
netto

€/Jahr
19%Ust

brutto

€/Jahr

netto

ct./kWh
19%Ust

brutto

ct./kWh

620 Kleinverbrauch 19,63 3,73 23,36 5,400 1,03 6,43

650 Grundpreis I 38,04 7,23 45,27 4,500 0,86 5,36

651 Grundpreis II 104,30 19,82 124,12 4,300 0,82 5,12

660

Vollversorgung*)

für Heizanlagen

bis 60 kW Anschlußwert
167,50 31,83 199,33 4,000 0,76 4,76

ab 60 kW Anschlußwert

> 150.000 kWh Verbrauch/a
- - - 4,000 0,76 4,76

652 Gewerbe I 104,30 19,82 124,12 4,300 0,82 5,12

653 Gewerbe II**) 167,50 31,82 199,32 4,000 0,76 4,76

Weidenthal, 3. August 2009 Gemeindewerke Weidenthal

GEMEINDEWERKE WEIDENTHAL

Grundpreis Arbeitspreis

Vorbehaltich der Zustimmung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Weidenthal 

Erdgasverkaufspreise

gültig ab 1.10.2009

wird die Anlage zur GasGVV mit Wirkung zum 1.10.2009 wie folgt geändert:

Grund - und Ersatzversorgung

Die Gaspreise basieren auf einem mittleren (durchschnittlichen) Brennwert von 10,5 kWh/cbm im 

Betriebszustand.

Im Netto - Arbeitspreis ist die derzeit gültige  Mineralölsteuer (z.Zt. 0,55 ct/kWh) enthalten.

In den vorgenannten Tarifpreisen sind die Konzessionsabgaben in Höhe der jeweils gesetzlich zulässigen 

Höchstsätze enthalten.

(gem. §2.2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9.1.1992)

Eine Ablesung der Zähler wird aus Anlass dieser Preisänderung nicht durchgeführt. Der Verbrauch wird anteilig nach 
Gradtagszahlen gewichtet. Gerne berücksichtigen wir auch Ihren tatsächlichen Zählerstand, wenn uns dieser mitgeteilt 
wird. Dies kann bei den Technischen Werken Kaiserslautern  telefonisch (0631/7107 676) oder per E-Mail (info@twk-
kl.de) erfolgen.

Die Gaspreise basieren auf einem mittleren (durchschnittlichen) Brennwert von 10,5 kWh/cbm im Betriebszustand.

Im Netto - Arbeitspreis ist die derzeit gültige  Mineralölsteuer (z.Zt. 0,55 ct/kWh) enthalten.

In den vorgenannten Tarifpreisen sind die Konzessionsabgaben in Höhe der jeweils gesetzlich zulässigen Höchstsätze 

enthalten. (gem. §2.2 KAV vom 9.1.1992)

Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, außer für nach 

Energiesteuergesetz / Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässige Zwecke. Jede andere Verwendung als 

Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen ! In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 
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